
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/10/17 1Ob8/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1995

Norm

AHG §1 Ca

AHG §1 Cc

Rechtssatz

Organe, die die für ein mängelfreies Ermittlungsverfahren unumgänglichen Mindestverfahrensgarantien mißachten,

sodaß der darauf ergangene Bescheid einer rechtmäßig ermittelnden Sachvrhaltsgrundlage entbehrt, handeln

dadurch rechtswidrig und schuldhaft.
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